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Betreff 

Nachwahl auf die freigewordene Stelle einer stellvertretenden Vorsitzenden des Bau- und 

Wohnungsausschusses (SPÖ) 

Veröffentlichung Amtsbericht im Internet 

 

Amtsbericht 
 

In der Sitzung des Gemeinderates am 18.9.2024 ist auf Antrag des Gemeinderatsklubs SPÖ 

eine Änderung in der Besetzung des Bau- und Wohnungsausschusses beschlossen worden. 

Dadurch wird die Stelle der stellvertretenden Vorsitzenden des Bau- und 

Wohnungsausschusses vakant und es ergibt sich das Erfordernis der Nachwahl auf die 

freigewordene Position der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden. 

 

Gemäß § 15 Abs. 4 des Salzburger Stadtrechtes 1966 sowie § 20 Abs. 2 lit. b GGO sind alle 

Wahlen mit Stimmzettel vorzunehmen, sofern nicht Anderes beschlossen wird. Der Bau- 

und Wohnungsausschuss kann daher beschließen, dass die Wahl der stellvertretenden 

Vorsitzenden in anderer Form vorgenommen wird. Es ist hierzu von einem Mitglied des 

Ausschusses ein entsprechender Antrag zu stellen und darüber abzustimmen. 

 

Entsprechend dem Arbeitsübereinkommen für die Amtsperiode des Gemeinderates 2024-

2029 fällt die Stelle der stellvertretenden Vorsitzenden des Bau- und Wohnungsausschusses 

der Gemeinderatsfraktion SPÖ zu. 

 

Dieser Situation Rechnung tragend, hat daher der Bau- und Wohnungsausschuss in seiner 

nächsten Sitzung (voraussichtlich am 26. September 2024) aus seiner Mitte eine 

stellvertretende Vorsitzende zu wählen. 

 

Die Gemeinderatskanzlei erstattet daher folgenden 

 

Amtsvorschlag: 
 

1. Der Bau- und Wohnungsausschuss nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund einer Änderung in 

der Besetzung des Ausschusses die Stelle der stellvertretenden Vorsitzenden vakant ist und 

eine Nachwahl auf die freigewordene Position der stellvertretenden Vorsitzenden erforderlich 

ist. 

2. Der Bau- und Wohnungsausschuss wählt eine stellvertretende Vorsitzende. 

3. Der Bau- und Wohnungsausschuss nimmt zur Kenntnis, dass mit der Wahl im bejahenden 

Fall das Amt als angetreten gilt. 
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Ergeht an: 

 1. MD/00-Magistratsdirektion 

  Frau Dr. Graf 
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